
  
 

Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

www.bundesfinanzministerium.de
 

 
  

MR'in Gabriele Himsel 
    Vertreterin Unterabteilungsleiter IV A 

POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

  TEL +49 (0) 1888 682-0 

    

  E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 

  TELEX 886645 

  DATUM 25. September 2007 

  

Oberste Finanzbehörden 
der Länder 
 
nachrichtlich: 
 
Vertretungen der Länder 
beim Bund    

 - Verteiler U 1 und U 2 -
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  Anwendung des BFH-Urteils vom 9. November 2006, V R 9/04, BStBl 2007 II S. 285 
BEZUG  TOP 26 der Sitzung USt V/07 

GZ  IV A 5 - S 7200/07/0019 
DOK  2007/0430441 

 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt hin-
sichtlich der Anwendung des BFH-Urteils vom 9. November 2006, V R 9/04, Folgendes: 

Das BFH-Urteil vom 9. November 2006, V R 9/04, ist mit der Veröffentlichung im BStBl II 
S. 285 in allen offenen Fällen anzuwenden. Die insoweit entgegenstehenden Regelungen in 
Abschnitt 149 Abs. 7 Sätze 5 und 6 UStR sowie das Beispiel hierzu, wonach bei einer Grund-
stücksveräußerung die Hälfte der gesamtschuldnerisch von Erwerber und Veräußerer ge-
schuldeten Grunderwerbsteuer zum Entgelt für die Grundstücksveräußerung gehört, wenn die 
Parteien des Grundstückskaufvertrags vereinbaren, dass der Erwerber die Grunderwerbsteuer 
allein zu tragen hat, sind daher ab dem Datum der Veröffentlichung dieses Urteils im BStBl II 
nicht mehr anwendbar.  

Es wird nicht beanstandet, wenn sich Erwerber und Veräußerer hinsichtlich bis zum 
30. September 2007 abgeschlossener Grundstückskaufverträge auf die bisherige Regelung des 
Abschnitts 149 Abs. 7 Sätze 5 und 6 UStR berufen. Bei Grundstückskaufverträgen, für die 
nach § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist, reicht es 
aus, wenn sich der Erwerber auf die bisherige Regelung beruft. 

 



 
Seite 2  Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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